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Während der Lockdown-Phasen waren 
insgesamt weniger Menschen unter-
wegs und es gab weniger Verkehrs
unfälle mit Verletzten und Toten. Aller-
dings stieg die Anzahl der verunglück-
ten Rad- und Pedelecfahrenden – vor 

allem unter älteren Verkehrsteilneh-
menden. 

Wenn Sie selbst oder Ihre Kollegin-
nen und Kollegen für den Arbeitsweg 
das Rad oder ein Pedelec wählen, 
sollten Sie unbedingt einen passen-
den Schutzhelm tragen. Auf dem 

Betriebsgelände sollte dies ohnehin 
selbstverständlich sein. 

Argumente und praktische Tipps auf 
einen Blick liefert ein Plakat der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver
sicherung (DGUV). Und falls jemand 
mit dem „Helm ruiniert Frisur“-Argu-
ment kommt, kontern Sie einfach: 
„Durch den Helm platt gedrückte 
Haare sehen immer noch besser aus 
als Schürfwunden und Narben als 
Folgen eines Sturzes.“

Übrigens: Wer regelmäßig Fahrrad 
fährt, ist im Durchschnitt einen Tag 
pro Jahr seltener krankgeschrieben. 

Quelle: Juliane Kemen: „Mobilität und Gesundheit“, 

erschienen im Springer Spektrum Verlag, 2016

Ein interessanter Beitrag über das 
Radfahren und das Plakat „So sitzt 
der Helm richtig“ ist in der Online-
Ausgabe 1/2021 des Magazins DGUV 
Arbeit & Gesundheit zu finden:

	Ǥ www.aug.dguv.de 

VERKEHRSSICHERHEIT

So sitzt der  
Helm richtig

90 %
aller Hirnblutungen 
können laut einer Studie 
der Unfallforschung der 
Versicherer von 2014 bei 
einem Sturz über den 
Lenker und frontalem 
Kopfanprall durch einen 
Helm vermieden werden.

71,9 %
der Verletzungen schwer 
verunglückter Rad-
fahrender betreffen den 
Kopf, zeigt eine Unter-
suchung der Deutschen 
Gesellschaft für Unfall-
chirurgie von 2016.

23 %
der deutschen Fahrrad-
fahrer und -fahrerinnen 
trugen 2019 laut Bundes-
anstalt für Straßenwesen 
einen Schutzhelm.

Feststellring am 
Hinterkopf so 
weit drehen, dass 
der Helm fest an-
liegt, ohne zu 
drücken.

Helm gerade auf den 
Kopf setzen, sodass 
Stirn, Hinterkopf und 
Schläfen bedeckt sind.

Kinnriemen schließen, 
Zwei-Finger-Probe 
 machen: Zwischen Kinn 
und Riemen sollten maxi-
mal zwei Finger passen.

Die Gurte rechts 
und links so anpas-
sen, dass sie um 
das Ohr herum ein 
Dreieck bilden.

NUR GUTE GRÜNDE FÜRS 
 HELMTRAGEN

 →  Ein Helm kann dabei helfen, Kopf-
verletzungen mit schwerwiegen-
den Folgen zu verhindern.

 →  Die glatte Schale sorgt beim 
Sturz für ein Abgleiten über 
den Untergrund, das Hart-
schaumpolster nimmt 
Aufprallenergie auf.

 →  Ein Helm kann die Sicht-
barkeit verbessern. Zumindest 
dann, wenn er mit Rücklicht oder 
Reflektorstreifen versehen ist.

 →  Durch den Helm platt gedrückte 
Haare sehen immer noch besser 
aus als Schürfwunden und Narben 
nach einem Sturz.

 →  Erwachsene mit Helm geben ein 
gutes Vorbild ab und motivieren 
Kinder, ebenfalls einen Fahrrad-
helm zu tragen.

Quelle: Deutsche Verkehrswacht

Noch mehr Informationen 
beinhaltet die DGUV-Broschüre 

„PRÜF DEIN RAD!“.

publikationen.dguv.de
Webcode: p202097
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Kopf in den Nacken legen: 
Wenn der Riemen eng an-
liegt, ohne am Kinn einzu-
schneiden, ist der Gurt 
richtig eingestellt.
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Vieles spricht fürs Radfahren: Es trägt zur Fitness bei, in Zeiten von Corona 
ist die Ansteckungsgefahr auf dem Rad geringer als bei anderen Verkehrs-
mitteln. Nicht zuletzt wird die Umwelt von Schadstoffen entlastet. Doch ein 
wichtiger Punkt steht dem entgegen: das Unfallrisiko. 

Megatrend Radfahren – 
aber bitte mit Helm

https://aug.dguv.de/wp-content/uploads/2021/01/AuG_0121_Aushang_Fahrradhelm.pdf
https://aug.dguv.de/
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Unterwegs – aber sicher!
Ob beim Pendeln zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz oder auf in-
nerbetrieblichen Wegen: Immer 
wieder erleiden Beschäftigte Ver-
kehrsunfälle. Das Gleiche gilt für 
Kinder und Jugendliche auf ihren 
Wegen zu Kitas und Schulen. Vor-
bildliche Ideen für die Sicherheit 
auf diesen Wegen zeichnen der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) und der Verband für Sicher-
heit, Gesundheit und Umwelt-
schutz bei der Arbeit (VDSI) aus. 

Bei „Unterwegs – aber sicher!“ 
gibt es Geldpreise in Höhe von 
3.000 Euro sowie Fahrsicherheits-
trainings zu gewinnen.

Die Wettbewerbsbedingungen 
nachlesen unter: 

	Ǥ �www.vdsi-unterwegs-aber- 
sicher.de

Wettbewerb

Machen Sie doch einmal 
einen Rundgang in der  
3D-Fahrzeughalle 

Die Unfallkasse NRW lädt zu einem 
3D-Rundgang in die Fahrzeughalle 
einer Feuerwehr ein, die Sicherheit 
und Gesundheit voll im Griff hat. 
So wird der Besuch zum Lehrstück 
über Alles, was auf einer Feuer-
wehrwache zu beachten ist. Die 
3D-Fahrzeughalle ist ab sofort im 
Portal „Sichere Feuerwehr“ abruf-
bar. Das Portal selbst bietet eine 
Fülle von Informationen für Feuer-
wehren. 

�  uknrw.de �  Webcode: N1649

Gefahrenstellen  
auf Wegen schnell ermitteln

Gefährlich kann es für Kolleginnen 
und Kollegen auf dem Arbeitsweg 
zum Beispiel an unübersichtliche 
Kreuzungen, bei Abbiegevorgänge, 
durch dichtes Auffahren, Stau sowie 
Ablenkungen durch das Handy wer-
den. Auch wenn sie dabei meist 
allein unterwegs sind, kann der 
Betrieb Einfluss auf die Sicherheit 
dieser Wege nehmen – indem er 
Gefahrenstellen ausmacht und Be-
schäftigte dafür sensibilisiert. Das 
kann insbesondere Verhaltensfeh-
lern entgegenwirken. 

Hilfreich sind digitale Tools, die die 
gefährlichen Stellen sichtbar machen 
und nach verschiedenen Kriterien an-
zeigen. Beim Portal gefahrenstellen.de 
geht das so: Oft genutzten Anreise
routen zu ihrer Betriebsstätte können 
samt sämtlicher Gefahrenstellen auf 
einer Karte angezeigt werden. Unter-
schieden wird dabei, ob es sich um 
eine gefährliche Stelle für Radfahrer, 
eine unübersichtliche Kreuzung oder 
aber einen Unfallhäufungspunkt han-

delt. Basis dieser Karte ist der Ge
fahrenscore des Portals, auf dem 
Tausende Meldungen von Verkehrs-
teilnehmern zentral gesammelt und 
mit echten Unfall-, Wetter- sowie 
Bewegungsdaten zusammengeführt 
werden. 

Auch Sie können gemeinsam mit Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen Gefah-
ren auf ihrem jeweiligen Arbeitsweg 
schnell und intuitiv melden und so 
zur Sicherheit aller beitragen. Solch 
eine Gefahrenstellen-Karte kann für 
Einrichtungen oder Unternehmen 
individuell erstellt und leicht zugäng-
lich gemacht werden. 

	Ǥ www.gefahrenstellen.de

Von wegen alle im Homeoffice: Drei Viertel der Beschäftigten machen  
sich auch in Zeiten der Pandemie täglich auf den Weg zur Arbeit und zurück. 
Wer dabei einen Unfall erleidet, steht unter dem besonderen Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Deshalb gehören Wegeunfälle zum 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Auch Sicherheitsbeauftragte 
können helfen, Arbeitswege sicherer zu machen. Der Sibe-Report stellt 
dazu ein praktisches Tool vor: gefahrenstellen.de.

https://www.gefahrenstellen.de/
https://vdsi-unterwegs-aber-sicher.de/
https://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/neue-3d-fahrzeughalle-im-portal-sichere-feuerwehr-1649.html
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Dauerbrenner Corona

Drei Fragen an Marcus Hussing

Die Corona-Pandemie ist zum stän-
digen Begleiter geworden – und so-
mit auch die Schutzmaßnahmen bei 
der Arbeit. Sicherheitsbeauftragte 
leisten einen entscheidenden 
Beitrag, wenn sie Kolleginnen und 
Kollegen aufmerksam und informiert 
halten. 

Der SiBe-Report Ihres Unfallversiche-
rungsträgers gibt praktische Tipps 
und zeigt, welche kostenlosen Medi-
en der gesetzlichen Unfallversiche-
rung Sie nutzen können.

Checken Sie’s: Fake oder  
FFP2-konform?

FFP2-Masken haben sich als wirksa-
mer Schutz gegen die Verbreitung 
von Viren in der Corona-Pandemie er-
wiesen. Aufgrund der großen Nach-

Was gilt, wenn jemand  
nicht mitzieht?

Maske tragen, Abstand halten, Hände 
waschen, Lüften – diese Maßnahmen 
erfordern ein hohes Sicherheitsbe
wusstsein. Beschäftigte haben die 
Pflicht, ihre Arbeitsleistung zu erbrin-
gen und dabei sich selbst und andere 
zu schützen. Zum Beispiel vom Tragen 
einer Maske kann man sich nur unter 
engen Voraussetzungen befreien las-

sen – und selbst dann hat 
man keinen Freifahrtschein. 
Wer sich nachdrücklich 
ohne anerkannten Grund 
weigert, kann abgemahnt, 
dem kann sogar gekündigt 
werden. Das haben inzwi-
schen auch einige Gerichts
urteile bestätigt. 

Muss das Maskentragen  
erklärt und gezeigt werden? 

Ja, durch die Unterweisung und 
offene Gespräche rund um Corona-
Schutzmaßnahmen lassen sich nicht 
nur Fehler zum Beispiel beim Um-
gang mit den Masken vermeiden, 
sondern auch Fragen, mögliche Sor-
gen und Bedenken im Dialog auf
greifen. Gegebenenfalls finden sich 
Regelungen für Personen oder Grup-
pen, die sich durch einzelne Maß-
nahmen besonders belastet fühlen. 

Viele Sicherheitsbeauftragte, 
die in ihrem Bereich darauf 
achten, dass Masken ge­
tragen werden, wissen: 
Masken sind Konfliktstoff.

Marcus Hussing ist Jurist bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver
sicherung (DGUV).

Wann müssen Beschäftigte  
Masken tragen?

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
müssen die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten schützen. Während  
der Corona-Pandemie kann das 
Tragen von medizinischen Gesichts-
masken oder FFP2-
Masken notwendig 
sein. Das ergibt sich 
aus der Corona-
Arbeitsschutzverord-
nung des Bundes.  
Die Beschäftigten ha-
ben die Pflicht, diese 
Masken zu verwenden. Fo
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frage tauchen auch 
gefälschte oder mangel-
hafte Lieferungen auf. 
Wenn Sie Masken an 
Ihre Kolleginnen und 
Kollegen verteilen, 
können Sie anhand 
einiger Merkmale prü-
fen, ob es sich um ein 
„Fake“, also eine Fäl-
schung, oder um zerti-
fizierte Masken han-
delt. 

Das Institut für Ar-
beitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen 
Unfallversicherung 
(IFA) hat das Wich-
tigste in fünf Punkten 
auf einem Plakat zusammenge-
fasst, zu finden unter: 

   CHECK x  5
   Maske ohne Makel ? 

2 CHECK online:
PRÜFSTELLE 
korrekt? 

4   Nummer und Jahr
der Veröffentlichung der 
EUROPÄISCHEN
PRÜFNORM

1  CE-KENN-
     ZEICHNUNG,

immer gefolgt von 
4-stelliger Kennzahl für die überwachende Prüfstelle 
(0121 = IFA);
Ist die Prüfstelle für 
Atemschutz zugelassen?

3  KLASSE: FFP1, FFP2 oder FFP3, gefolgt von einer Leerstelle;
Zusatz (verpflichtend): NR = nur für eine Schicht; R = wiederverwendbar;Zusatz (optional): D (für hohes Staubaufkommen geeignet)

5 FIRMENNAME 
oder anderer Hinweis 
auf Hersteller;
PRODUKTNAME

Sind diese  5  Kriterien NICHT 

erfüllt, handelt es sich NICHT 

um eine normkonform geprüfte 

Atemschutzmaske vom FFP-Typ.

	Ǥ www.dguv.de • Webcode 
dp1318343 oder p021644.

https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_4/details_4_414613.jsp


5

SiBe-Report 2/2021

FFP2-Masken auf der Arbeit
Nur wenn die Atemschutzmasken des Typs FFP2 
korrekt benutzt werden, können sie tatsächlich 
schützen. Bis zu acht Stunden – mit Unter
brechungen – kann eine Maske im Einsatz sein. 
Waschen oder ähnliche Tipps für die Wiederauf
bereitung garantieren nicht mehr die volle Schutz
wirkung. Also ab in den Müll mit getragenen 
Masken! Achten Sie als Sicherheitsbeauftragte oder 
Sicherheitsbeauftragter darauf, dass Masken immer 
in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.

Tipp: Auch ein Kurzvideo des Instituts für 
Arbeitsschutz der DGUV (IFA) zeigt, wie 
Atemschutzmasken des Typs FFP2 tatsäch-
lich ihre Schutzwirkung entfalten:

�	www.dguv.de/de/mediencenter/ 
filmcenter/gesundheit/masken/index.jsp 

Quelle: www.vergleich.org/ffp2-10er-pack/#FFP2_Masken_So_traegt_man_sie_richtig)

Maske muss fest 
ansitzen, ideal ist ein 
leichter Unterdruck 
beim Einatmen

Maske nur mit sau­
beren Händen an den 
Bändern berühren

Kein Luftstrom darf an 
den Seiten zu spüren 
sein

Maske höchstens  
75 Minuten am Stück 
tragen

Bart kann das feste 
Abschließen der 
Maske am Gesicht 
behindern

Ist die Maske feucht 
geworden, Maske 
wechseln (Schutz­
funktion nicht mehr 
gegeben)

Bänder fest genug 
anziehen, ggf. mit 
Knoten versehen

Nasenbügel ent­
sprechend anpassen.

https://www.dguv.de/de/mediencenter/filmcenter/gesundheit/masken/index.jsp
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43 gute gesunde Schulen ausgezeichnet

„Dieser Preis ist mittlerweile zu ei-
nem Qualitätsmerkmal für Schulen in 
NRW geworden. Gerne werben die 
Schulen mit dieser bundesweit ein-
maligen Auszeichnung“, erklärt Gab-
riele Pappai, Geschäftsführerin der 
Unfallkasse NRW. 

„Der Schulentwicklungspreis bleibt 
ein wichtiger Teil unserer Präventi-
onsarbeit“, so Pappai. Dabei stellte 
die Corona-Pandemie Schulen und 
Präventionsfachleute der Unfallkasse 
bei Ortsterminen vor neue Herausfor-
derungen. Fest vereinbarte Termine 
mussten verschoben, die Zahl der 

Beteiligten angepasst und Begehun-
gen unter Beachtung der Hygienere-
geln absolviert werden. Dennoch 
gelang es, dank des Engagements 
aller Beteiligten, die Schulen und 
ihre Schulentwicklungsarbeit um-
fangreich zu bewerten. „Eine gute 
gesunde Schule, die niemanden zu-
rücklässt, ist in und nach der Corona-
Krise wichtiger denn je“, so Pappai.

In einem mehrstufigen Bewerbungs-
verfahren müssen sich die Schulen 
für die Auszeichnung qualifizieren. 
Ein Qualitätsmerkmal bei der Bewer-
tung ist beispielsweise die Gestal-

tung der Arbeitsplätze, der Arbeits-
bedingungen oder des Schulgelän-
des. Weitere Pluspunkte können 
Schulen sammeln, wenn sie Bewe-
gungs- und Erholungsmöglichkeiten 
schaffen. Darüber hinaus wird darauf 
geschaut, was die Schulen unter
nehmen, um ein positives Schul
klima zu fördern und alle Beteiligten 
einzubinden. 

Eine Bewerbung lohnt sich also und 
ist für den neuen Durchgang ab dem 
14. Juni 2021 möglich unter: 

	Ǥ www.schulentwicklungspreis.de

Zum zwölften Mal zeichnete die Unfallkasse NRW Schulen mit 
den Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ aus, 
denen es besonders gut gelingt, Gesundheitsförderung und 
Prävention in ihre Schulentwicklung zu integrieren. Mit einem 
Preisgeld von rund 500.000 Euro ist er der am höchsten 
dotierte Schulpreis in Deutschland. Beworben haben sich in 
diesem Jahr 241 Schulen. 43 von ihnen haben die begehrte 
Auszeichnung erhalten.
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https://www.schulentwicklungspreis.de/
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Aktuell läuft eine Online-Umfrage  
für Sicherheitsbeauftragte.  
Machen Sie mit!

Sicherheitsbeauftragte sind so 
wichtig für die betriebliche Si-
cherheit und Gesundheit. Das ha-
ben Sie bestimmt schon öfter ge-
hört und gelesen. Aber was kön-
nen Sie tatsächlich in Ihrem Be-
reich verbessern? Wie wurden Sie 

dafür qualifiziert und welche Unter-
stützung und Angebote der Unfallver-
sicherungsträger wären hilfreich, um 
Ihr Amt wirksam auszuüben? Oder ist 
alles in bester Ordnung? Diese und 
weitere Fragen stellt Ihnen die ge-
setzliche Unfallversicherung, um die 
Wirksamkeit von Sicherheitsbeauf-
tragten in Betrieben und Einrichtun-
gen zu verbessern. Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen, indem Sie den Online-

Fragebogen ausfüllen! Die Befragung 
erfolgt anonym und nimmt nur weni-
ge Minuten in Anspruch.

Der SiBe-Report wird Sie über die 
Ergebnisse und weiteren Schritte auf 
dem Laufenden halten. 

Die Umfrage ist bis zum 30.4.2021 
geöffnet und zu finden unter: 

	Ǥ bit.ly/sibeumfrage

Wie wirksam 
sind Sie?

Mit einer App gegen dicke Luft
Wer mit mehreren Menschen 
im gleichen Raum arbeitet, 
kennt Diskussionen ums Lüf-
ten. In solchen Fällen helfen 
Fakten, wie sie das Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA) und die Unfallkasse 
Hessen mit einer kostenlosen 
App liefern. Damit können Sie 
für einen Raum errechnen, wie 

häufig das Lüften aus ge-
sundheitlichen Gründen 
notwendig ist. Je nach-
dem, wie viele Menschen 
sich darin wie lange auf-
halten, gibt ein Timer 
Signal, wenn es wieder 
Zeit zum Lüften ist. Und 
falls es doch zu einer 
Diskussion kommt:  
Die App liefert alle Argu-

mente mit, warum Lüften – gerade in 
Zeiten von Corona – so wichtig ist. 

Die App herunterladen

Scannen Sie den QR-
Code, um zur CO2-
App bei Google Play 
(für Android-Geräte) 
oder im App Store 
(für iOS) zu gelangen.

https://befragungen.dguv.de/evasys/public/online/index/index?online_php%20=&p=SiBe_Wirksamkeit&ONLINEID=417111654102548388653283652099219211273996
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Brandgefährlicher Abfall
Wer mit einem Entsorgungsfahrzeug 
Müll sammelt, muss auf leicht ent-
zündlichen Abfall achten. Fast täg-
lich entzündet sich in Deutschland 
Müllfracht. Der Grund: In Betrieben 
und Privathaushalten wird brandge-
fährliches Gut achtlos weggeworfen. 
Besonders gefährlich sind Lithium-
Ionen-Akkus.

Müll entzündet sich nur dann, wenn 
etwas hineingeraten ist, was dort 
nicht hingehört: 

•	 in den kalten Jahreszeiten heiße 
Asche vom Kaminofen

•	 in der Grillsaison nicht ausgekühlte 
Kohle

•	 bei Sonneneinstrahlung leicht 
entzündliches Material wie zu
sammengeknüllte Putztücher

•	 Spraydosen

•	 Batterien, vor allem Lithium-Ionen-
Akkus 

Da Lithium-Ionen-Akkus mittlerweile 
in vielen Geräten wie Werkzeugen 
oder Computern verbaut werden, 
landen sie zunehmend im Restmüll, 
statt sachgerecht entsorgt zu werden. 
Eine leichte Beschädigung oder Kon-
takt zu Metall in der Mülltonne kann 
bereits zu einem Kurzschluss und ei-
ner Entzündung führen. Kritisch: Ein 
brennender Lithium-Ionen-Akku kann 
nicht mehr gelöscht werden. Es ent-
stehen ätzende und giftige Dämpfe. 
Bricht so ein Brand in einem Müllsam-
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melfahrzeug aus, gilt es für die Be
satzung, besonnen zu handeln. Das 
Fahrzeug muss auf einer freien Fläche 
abgestellt und fachgerecht durch die 
Feuerwehr gelöscht werden.

Sorgen Sie in Ihrem Betrieb und zu 
Hause dafür, dass Akkus ausschließ-
lich über die Sammelstellen im Han-
del oder auf dem örtlichen Wertstoff-
hof entsorgt werden. Und: Kleben Sie 
am besten vorher die Pole ab! Dann 
wird in der Regel nichts passieren.

Neue App: Kiosk UK NRW
Mit der neuen App können Sie  
den SiBe-Report und andere  
Zeitschriften der Unfallkasse  
NRW nun auch auf allen Ihren  
mobilen Geräten kostenlos  
online lesen.

Suchbegriff in allen App-Stores: „Kiosk UK NRW“ 
Weitere Infos: � www.unfallkasse-nrw.de • Webcode: S0614
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